
H
'4

f

gSpti:114:Q Niederki3.'chen - Bebauungsplan ''lm Gutenbrunnen'' - Abschnitt

B E G R ij N D U N G ($ 9 (8) BBauG)
Erforde rni s Ë9) qyypgsplan e
Im Gemeindegebiet sind baureihe Grundstücke erschöpft. Um dem
dri.ngendËsüen Bedarf gerecht zu v/erden und um gleichzeitig
städtebauliche l.mißstände, insbesondere des Verkehrs, zu bebel.-
tigers, w'erde unter Abwägung der öffent].lehen und privaten Be-
[ange besch[ossen, den Bebauungsp].an au.fzuste]]en und mit des-
sen Verwirklichung sofort zu beginnen. Er enthält nur, soweit
erforder[ich, Festsetzungen zur städtebau].lehen Ordnung des im
Ge.Ltungsbereich ].legenden Gerneindegebietes und er entspricht
dem aufgeste]]ten]3'lächennutzungsplan.
Die Änderung des Bebauungsplanes gem. $ 13 BBauG muß deshalb
durchgeführt v/erden, da im bestehenden genehmigten Bebauungs-
plan die P].anstraße B durch ein neu erstelltes Betriebsgebäude
durchgeplant v/urne und dieses dem Straßenbau v/eichen müßte
Um diese erhebliche Beeinträchtigung z.u vermeiden, wurde die
Planstraße um ca. 6,50 m nach Osten von dem Grundstück PI.-}ir
350/6 verlegt.
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Beschaffenheit des P].angebietes Grund s tücke
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Es ist ein fast völlig ebenen, nach Norden sehr gering anstei.-
gerdes, für landwirtschaftliche Nutzungsart nicht besonders ge-
e i. gne tes Ge fände
Das Plangebiet erfaßt die Grundstücke
a ) Im ersten Bauabschnitt :

PI.-Nr. 1391, 139Z, 1392/2, 1394/4 .(Feldveg), 1463 (Feldweg)
1464 , 1465, 1466, 1467, 146n,
.«eg) 1 516 (L 528)

1468/1, 1469, 1470, 1512,(Feld-

b) im zwei.ten Bauabschnitt :
195/13(hauptstraße), 156, 156/3,
163/1 , 164/3, 164/zo, 165,
3p9/1, 330, 330/a, 1531, 349/4,
350/6, 351 , 35'1/2,
1379/3, 1300, 1'3ao/P, 1380/15,
13az/15, 1)8), 11503/p, IS831/3,
1385(Friedhof), l 1593, 1393/3,

1.maßnahmen zur Bodenordnun

1 57t 1 57/2, l 57/3, 1 50,

349/6, 350, 350/P , 350/ 3 , 350/5 ,

1 301 ,. 1 381/1 , 1 302, 1 3ap/2,
l 303/4, 1 3ë4 (Friedhof)

1 394, 1 394/3, l 395, 1 395/P
3

Der Bebauungsplan bildet die Grundlage air die Teilung der im
Ge].tungsbereich liegenden Grundatiicke. Die Gemeinde kann nach
r-maßgabe eine tlm]egung anordnen und sov/eit erforder].ich,durch-
führen fassen. Die F].ächen für den Gemeinbedarf sind in das
Eigentum der Gemeinde zu übertragen.

4.
Die Anlaëlen air Stroh, V/asset und Ab\-/assen sov/ie Straßenausbau
v.'erden entsprechend den Erl'ordernissen der Bebauung und des
Verkehrs hergestel].t und sollen bis zur Fertigstellung der bau
].lehen Anlagen benutzbar sein. Die jev/eiligen Erschließungsbei
träge s/erden aufgrund von Gemeindesatzungen erhoben.

5 . Kostenajtße i l der Gemeinde

ung dez' städtebau].schen l.maßnahmen verb
in Höhe von . . . . . . . . ;lg:).Q$::c)l-:

den .ë;\ '.ll'l=1-
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